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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 161-2019 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2019.RRGR.197 

Eingereicht am: 11.06.2019 

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Hamdaoui (Biel/Bienne, CVP) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     

RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Gesundheits- und Fürsorgedirektion  
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat:  
  

Für eine amtliche Anerkennung der Gebärdensprache 

Der Regierungsrat wird gebeten, ein Gesetz zur offiziellen Anerkennung der Gebärdensprache 
zu erarbeiten. 

Begründung: 

Die Schweiz ist eines der letzten europäischen Länder, in denen die Gebärdensprache national 
nicht anerkannt ist. Auf Kantonsebene ist die Gebärdensprache in den Verfassungen der Kanto-
ne Zürich und Genf erwähnt. Diese fehlende Anerkennung steht im Widerspruch zum Überein-
kommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskon-
vention, BRK). Gemäss Artikel 2 BRK «schliesst «Sprache» gesprochene Sprachen sowie Ge-
bärdensprachen und andere nicht gesprochene Sprachen ein». Artikel 30 Absatz 4 BRK ist in 
Bezug auf Gebärdensprache und Gehörlosenkultur noch klarer: «Menschen mit Behinderungen 
haben gleichberechtigt mit anderen Anspruch auf Anerkennung und Unterstützung ihrer spezifi-
schen kulturellen und sprachlichen Identität, einschliesslich der Gebärdensprachen und der Ge-
hörlosenkultur». 

Mit der offiziellen Anerkennung der Gebärdensprache könnte die soziale Integration von Men-
schen gefördert werden, die aufgrund ihrer Behinderung ausgeschlossen sind oder sich ausge-
schlossen fühlen. 
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Ziel und Zweck eines solchen Gesetzes sollten namentlich sein: 

- den Personen, die in der Gebärdensprache kommunizieren, einen geeigneten Zugang zu den 
Gerichten, Verwaltungen und öffentlichen Diensten zu gewährleisten 

- an den Schulen oder über die Websites der Kantonsverwaltung den Gebärdensprachenunter-
richt zu fördern 

- die Unternehmen und die Gesellschaft für die Problematik im Zusammenhang mit der Gebär-
densprache zu sensibilisieren 

Verteiler 
 Grosser Rat 


